
verantwortungsbewußter Mensch wäre. Seine Bindung 
zu der Zeugin H. sei ernst. Zu den Lebensnotwendig
keiten gehöre auch ein erfülltes und befriedigendes 
Sexualleben. Die jahrelange sexuelle Disharmonie zwi
schen den Parteien habe aber dazu geführt, daß auch 
die sonstigen menschlichen Beziehungen zwischen den 
Parteien verflacht seien. Er wisse, daß der gemeinsame 
Sohn an beiden Eltern hänge und eine Trennung bitter 
empfinde. Dabei sei aber zu berücksichtigen, daß beide 
Parteien bei einem weiteren Zusammenleben ihre Aus
einandersetzungen untereinander auf die Dauer nicht 
vor dem Kind verbergen könnten. Er fühle sich mit 
der anderen Frau sehr verbunden und könne nicht von 
ihr lassen. Es würde deshalb zu immer schwereren 
Zerwürfnissen zwischen den Parteien kommen. Das 
wäre für das Kind jedoch schädlicher als nur bei einem 
Elternteil aufzuwachsen. Der Kläger hat beantragt, das 
Urteil des Stadtbezirksgerichts aufzuheben und die Ehe 
zu scheiden.
Die Verklagte hat beantragt, die Berufung zurückzu
weisen. Sie hat ausgeführt: Es sei richtig, daß sich der 
Kläger im Berufsleben einen geachteten Platz erwor
ben habe. Es müsse jedoch dabei gesehen werden, daß 
sie ihn immer wieder dazu angespornt und tatkräftig 
unterstützt habe. Der Kläger habe schon einmal ein 
Verhältnis zu einer anderen Frau gehabt und auch 
damals erklärt, daß er von dieser Frau nicht lassen 
könne. Dieses Verhältnis sei jedoch nach einigen Mo
naten zu Ende gewesen.
Der Kläger stütze sein Vorbringen ausschließlich auf 
angebliche sexuelle Disharmonien. Die Parteien hätten 
sich aber 15 Jahre lang auf sexuellem Gebiet gut ver
standen, und der Kläger habe auch nie einen Versuch 
unternommen, um in dieser Hinsicht etwas zu verän
dern. Das Sexualleben sei zwar ein wesentlicher Teil 
des Ehelebens, dieser erschöpfe sich jedoch nicht darin. 
Die Parteien hätten schon vor und auch während der 
Ehe schwere Zeiten gemeinsam überwunden. Das habe 
sie mit dem Kläger in ungewöhnlichem Maße ver
bunden.
Der Kläger wisse auch, daß der Junge sehr an ihm 
hängt und erwartet, daß er zur Familie zurückkehrt. 
Seit der Trennung des Klägers von der Familie sei der 
Junge wesensmäßig völlig verändert. Deshalb erfordere 
auch das Wohl des Kindes, daß der Kläger sich seiner 
Verantwortung der Familie gegenüber bewußt wird 
und zu ihr zurückflndet.
Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n r
Ehe und Familie erfahren entsprechend ihrer großen 
persönlichen und gesellschaftlichen Bedeutung ver
fassungsrechtlich garantierten Schutz. Davon aus
gehend haben die Ehepartner eine große Verantwor
tung für die bewußte Gestaltung der Ehe- und Fami
lienbeziehungen und die Erziehung ihrer Kinder zu 
sozialistischen Persönlichkeiten . Das Stadtbezirksge
richt ist bei seiner Entscheidung von dieser Verant
wortung der Ehepartner ausgegangen und ist zu einer 
zutreffenden Entscheidung gekommen.
Die Ehe der Parteien ist unter sehr schwierigen Be
dingungen geschlossen worden. Es gehörte viel Opfer
mut'und persönlicher Einsatz der Verklagten dazu, 
während und nach der Inhaftierung de? Klägers zu 
ihm zu halten, ihm im Berufsleben wieder Halt zu 
geben und seine Beziehungen zur Umwelt vernünftig 
zu gestalten. Dieser Einsatz der Verklagten entsprang 
einer tiefen Zuneigung, die auch vom Kläger erwidert 
wurde. Die Ehe der Parteien verlief dann 15 Jahre 
harmonisch und wirkte sich fördernd auf die Persön
lichkeitsentwicklung beider Parteien aus. Beide haben 
sich gegenseitig im Berufsleben und im häuslichen Le
ben unterstützt. Beide haben sich zu hochqualifizierten 
und geachteten Persönlichkeiten entwickelt und haben 
ihre Verantwortung für den insbesondere vom Kläger 
gewünschten Sohn gemeinsam wahrgenommen. Die 
Gemeinschaft der Parteien konnte auch dadurch nicht

ernsthaft erschüttert werden, daß der Kläger vor Jah
ren bereits Beziehungen zu einer anderen Frau auf
nahm. Die Verklagte hat dem Kläger sein Verhalten ver
ziehen und es hatte keine Folgen für die weitere Ent
wicklung der Ehe. Das spricht für die Tiefe der Ge-1 
fühle der Ehepartner zueinander.
Auch im sexuellen Bereich gab es zwischen den Par
teien keine Differenzen, die zu tiefgreifenden Konflik
ten geführt hätten. Das Vorbringen des Klägers hin
sichtlich einer sexuellen Disharmonie kann schon des
halb nicht überzeugen, weil dieser Umstand für ihn 
nie Veranlassung gewesen ist, ernsthaft mit der Ver
klagten darüber zu sprechen oder sich von ihr zu tren
nen. Auf diesen Gedanken ist er erst gekommen, als 
er Beziehungen zu der wesentlich jüngeren Zeugin H. 
aufnahm. Es kann also zwischen den Parteien keine 
solche sexuelle Disharmonie bestanden haben, die den 
Kläger stark belastet hätte.
Das Stadtbezirksgericht hat den Kläger zutreffend auf 
seine Verantwortung gegenüber seiner Familie hinge
wiesen und erwartet, daß er seine sicher nicht zu 
unterschätzende Bindung zu der Zeugin H. löst Und 
zu seiner Familie zurückkehrt. Die Verklagte liebt den 
Kläger nach wie vor, und sie ist bereit, mit ihm ge
meinsam den gegenwärtig vorhandenen Konflikt in der 
Ehe zu überwinden. Hinzu kommt, daß die Bindung des 
Klägers zur Zeugin H. im Vergleich zur Ehe der Partei
en erst relativ kurze Zeit besteht und schon deshalb 
nicht von gleicher Wertigkeit sein kann. Dem sollte 
auch der Kläger Rechnung tragen. Die Aussage des 
Vorgesetzten des Klägers hat ergeben, daß auch das 
Arbeitskollektiv sich mit dem Verhalten des Klägers 
auseinandergesetzt hat und kein Verständnis für sein 
Handeln gegenüber seiner Familie aufbringt. In diesen 
Auseinandersetzungen ist versucht worden, dem Kläger 
seine moralische Verantwortung insoweit bewußt zu 
machen, die offenbar zur Zeit nicht vorhanden ist. Dem 
Kläger wird es jedoch mit Unterstützung seiner Familie 
und seines Betriebskollektivs gelingen, seine jetzige 
Fehleinstellung zur Familie zu überwinden, wenn er 
genauso verantwortungsbewußt an die Lösung dieses 
Konflikts geht wie an die Lösung seiner beruflichen 
Aufgaben.
Nicht nur die Entwicklung der Ehe spricht dafür, daß 
sie ihren Sinn noch nicht verloren hat, sondern auch 
die Interessen des gemeinsamen Kindes der Parteien. 
Der Kläger hat selbst vorgetragen, daß der Junge sehr 
an ihm туіе auch an der Verklagten hängt und daß die 
Trennung der Eltern für ihn sehr bitter wäre. Der Sohn 
der Parteien hat von sich aus Aktivitäten entwickelt, 
um den Vater für die Familie zurückzugewinnen, wie 
das auch aus der Aussage der Zeugin H. hervorgeht, 
die er zu diesem Zwecke aufsuchte.
Das durch den Senat eingeholte psychologische Gut
achten kommt zu dem Schluß, daß der Junge einen er
heblichen erziehungsbedingten Rückstand in seiner 
psychischen Entwicklung bei normaler körperlicher 
und geistiger Entwicklung aufweist. Dafür sind beide 
Eltern verantwortlich, und beide haben die Verpflich
tung, unter Zurückstellung ihrer persönlichen Inter
essen dem Jungen bei der Aufholung dieses Rückstan
des zu helfen und seine Entwicklung bewußter als bis
her zu lenken, damit er zu einem lebenstüchtigen Men
schen heranwächst. Diese Aufgabe, die sicher nicht 
einfach zu lösen ist, kann der Kläger nicht der Ver
klagten allein überlassen. Im Gutachten wird weiter 
ausgeführt, daß eine Ehescheidung der Eltern eventuell 
zu einer positiven Bewährungsprobe für den Jungen 
werden könnte, andererseits wird jedoch die poten
tielle Gefahr eines Fehlverhaltens und eines Suizid
versuchs des Sohnes bei Scheidung der Ehe nicht aus
geschlossen. Damit wird beiden Eltern eine hohe Ver-
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